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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §167 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist die Beweiswürdigung der belangten Behörde

daraufhin zu prüfen, ob der Denkvorgang zu einem den Denkgesetzen und dem allgemeinen menschlichen

Erfahrungsgut entsprechenden Ergebnis geführt hat, bzw. daraufhin, ob der Sachverhalt, der im Denkvorgang

gewürdigt worden ist, in einem ordnungsgemäßen Verfahren ermittelt worden ist. Die Abgabenbehörde trägt die

Feststellungslast für alle Tatsachen, die vorliegen müssen, um einen Abgabenanspruch geltend machen zu können,

doch befreit dies die Partei nicht von der Verp ichtung, ihrerseits zur Klärung des Sachverhaltes beizutragen und die

für den Bestand und den Umfang der Abgabenp icht bedeutsamen Umstände vollständig und wahrheitsgemäß im

Sinne des § 119 Abs. 1 BAO o en zu legen. Nach weiterer ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes

ndet die amtswegige Ermittlungsp icht dort ihre Grenzen, wo der Abgabenbehörde weitere Nachforschungen nicht

mehr zugemutet werden können, wie dies insbesondere dann der Fall ist, wenn ein Sachverhalt nur im

Zusammenwirken mit der Partei geklärt werden kann, die Partei aber zur Mitwirkung an der Wahrheits ndung nicht

bereit ist bzw. eine solche unterlässt. Die P icht zur amtswegigen Ermittlung des entscheidungswesentlichen

Sachverhaltes ndet dort ihre Grenze, wo nach der Lage des Falles nur die Partei Angaben zum Sachverhalt machen

kann (vgl. das hg. Erkenntnis vom 25. Oktober 1995, 94/15/0131).
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